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Strophiolum aceto tinctum; das beſte Abwehrmittel jedoch ſei cauterium
chirurgo factum. Der Prieſter ſoll odann nicht mehr als notwendig dem
Kranken ich nähern Pastor Stet gumnque aut SEX pedibus lecto aegri
retro Ipsius, ubeat Ut vertat faciem VGITSUUS aliam bartem IeGC
moveantur tegumenta lecti; ferner wird hiebei noch angeraten: Curet (Pastor
S8Eeu confessarius) u ateres vel lapides —A6CEnS0O08 n igne N medio cubieulo
Positos infundi acetum 20 fumandum 6 inter IpSum I. Egrotum
81t aliquis ignis VeI Carbones accensi; Caveat autem Ut Nnumquam
Stet inter ignem et aegrotum. Der Beſuch ſei kurz die Gefahr der Anſteckung
entſchuldigt von der materiellen ändigkeit der Beichte. Nach der eimkehr
hat der Prieſter ſich und ſeine Kleider 3u reinigen: Confessarius recedens
pestiferis purget 8 et vestimenta SUd, albam quoque et Stolam et Corporale
Der ignem et tumum aliquem vel Der aspersionem et lotionem ꝗuae frigidae,

VEnen0O plurimum inimiea dieitur 137—139).
Die In dieſem Artikel beſprochenen Anleitungen bergen ver

ſchiedene Disziplinen In ihrem Schoß ohne ſtrenge Sichtung des
paſtoraltheologiſchen Material Inſoferne können wir auf ſie die
Worte des Terentius anwenden: NOn ita dissimili Sunt argumento
61 AMen dissimili Oratione 8SUn lactae 8110 ndria. Prolg.)

Eherecht und Ehegeſetzgebung In den Vereinigten
taaten Nordamerikas.

Von Rev Schulze, Franeis, Wi
Amerika iſt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Unmög⸗

lichkeiten. icht bloß In andel und Politik ommen V  ch vor, die
auf den erſten lick unglaublich erſcheinen, ſondern auch auf dem Gebiete
der Religion und des ſozialen ebens pielen ſich nicht elten orgänge
ab, we  E ein Fernſtehender, der nit den Verhältniſſen wenig ertrau
iſt, Nur KE.  wer begreifen vermag. Wie iſt ES möglich, räg man, Aß
die on ſo praktiſch angelegten und nüchternen Amerikaner ſich von
Kerlen wie Joe Smith, Brigham Houng Ind In neueſter Zeit Alexander
Dowie, die doch die reinſten Schwärmer oder, agen Oir  * lieber, Schwindler
ſind, betören aſſen? Des Rätſels Löſung gipfelt In dem Satze „There
18 2 1 1 ES eld darin oder EeS läßt ſich
ern Geſchäft C machen. Es, ſelbſt die eligion, wird im Lande des
allmächtigen Dollars nach dem Gelde heurteilt. Soll es uns deshalb
wundern, wenn auch Ehe und Familie demſelben Maßſtab unterliegen?
Mit jener Leichtigkeit und Waghalſigkeit, mit der nan Handelsprojekte
abſchließt, geht man auch Ehebündniſſe ein un  d öſt ſie wieder auf Es
gibt kaum ern anderes Land, woſe eine Zügelloſigkeit und
Zerfahrenheit auf ehelichem (Cbiete herrſcht, ie In den Vereinigten
Staaten. Aeußerlich freilich wird der Nſtan gewahrt. Polygamie und
Bigamie in geſetzli verpönt und mit chweren Strafen belegt. Doch
das Geſetz ſelbſt kommt hier den Leuten Hilfe, indem S ittel und
Wege die Hand gibt, Aum einerſeits El unter das Joch der Ehe
ſich 3 beugen, und anderſeits, nachdem ES zur Laſt geworden,
wieder abzuſchütteln. Die Nationalgeſetzgebung (Kongreß), we  E In der
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Bunde  0 Wa hington tagt und E von allen Gegenden der Union
beſchickt ird hat ſich bisher nicht bemüßigt gefunden Eln gemeinſchaft⸗
4 und einheitliches Eherecht zu chaffen und Ird auch für die nächſte
Zukunft kaum enen derartigen Schritt unternehmen Man überlä die
Sache den einzelnen Staaten CI teſe aber ereits ſechsundvierzig
der ah ſind und die verſchiedenen Legislaturen unabhängig von einander
vorgehen ſo ergibt ſich daraus Ern ſolches Konglomerat von Statuten
daß ſelbſt Richter und Advokaten oft lTre werden und nicht wiſſen wie
ſie konkreten Fall behandeln en Indem wir eS verſuchen den
Leſern der Quartalſchrift Eln annäherndes ild von der Sachlage geben
wollen wir die bedeutendſten Staaten herausheben und die we entlichen
Punkte des aſe geltenden Eherechtes erörtern

Zunächſt muß emer werden, daß den meiſten Staaten als
vorbereitender Schritt für die Eingehung der Ehe Eenne Ehelizenz (marriage
license) geſetzli vorgeſchrieben iſt ieſelbe wird Zahlung
mäßigen Gebühr von dem Munizipalbeamten jene Diſtrikts County)
ausgeſtellt wo die Ehekandidaten ihr Domizil haben Nur zwer
Staaten ſoviel wir wiſſen eſteht keine Verordnung, nämlich
New Hork und Süd Carolina, ebenſo nicht den Territorien Alaska und
ew exiko In vier Staaten M Delaware Georgia Ohio Maryland
gilt das kirchliche ufgebot als Erſatz für die Lizenz, ſo daß den Leuten
freiſteht entweder den oder den anderen zu wählen

Der Beamte welcher die Heiratslizenz au hat das Recht
und die ſick arüber zu vergewiſſern ob die Bedingungen die

rechtmäßigen Lizenz erfordert werden IM gegebenen Falle att  —
aben eiſten ie das aber recht oberflächlicher Weiſe An die
Kandidaten werden en Ern paar Fragen geſtellt Fällt die Antwort
befriedigend aus ſo wird ohneweiters die erbetene Lizenz eingehändigt
Zweifelt der betreffende Beamte der ahrhei der Ausſage dann
läßt Unter Umſtänden die (ute ſchwören Doch da der Akt des Schwörens

höchſt einfacher und unzeremonieller Art vorgenommen ird ſo kann
Ein Meineid leicht mitunterlaufen Man 10 chon voraus daß
ſpäter ſelten Ene Klage wegen ungerechtfertigter Heiratslizenz erhoben
wird und deshalb nimmt man die Sache nicht ſo

Was das Heiratsalter anbelangt ſo beſtimmt das ſogenannte COMIIOI

law “1) daß dte Ubertä die Grenze bildet Mädchen nit und maꝗ

liche Perſonen mit Jahren werden als Leif zur Eingehung Ehe
betrachtet. In den meiſten Staaten indes aben die Legislaturen die Grenzen
weiter ausgedehnt.

Das COIMIIOD law iſt das von Großbritannien zuerſt IN die Kolonien
und dann M die Urſprünglichen Staaten herübergetragene alte engliſche Recht
Dasſelbe iſt ſeiner (atur nach Eern ungeſchriebenes Geſetz Es auf Tradition
hauptſächlich auf den Ent  —  cheidungen der verſchiedenen Geri  Ofe Dasſelbe
bildet noch heute M den Mm

ſten Staaten der nion das ſogenannte Grund
recht Durch die Geſetzgebungen eben dieſer Staaten jedo iſt s IN Laufe der
Zeit nicht modifiziert und umgewandelt worden
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Soweit eS ſich um männliche Perſonen handelt, ſind als Minimal—
grenze ahre angeſetzt In California, Delaware, aho, Indiana,
Michigan, Minneſota, Montana, Nebraska, Nevada, New⸗Mexiko, New
Hork, Ohio, ahoma, Oregon, Süd⸗Dalota, Weſt⸗Virginia, Wisconſin,Wyoming; 17 ahre In abama, Arkanſas, Georgia, Illinois; JahreIMm 1 Columbia, Jowa, Nord⸗Carolina, Nord⸗Dakota, Texas, Utah;15 Jahre in Kanſas.

Für weibliche Perſonen gelten Jahre als Grenze in New⸗YVorkund Waſhington; 16 Jahre un Delaware, Indiana, Michigan, Montana,
Nebraska, kevada, Ohio, Weſt⸗Virginia, Wyoming; Jahre In California,
Minneſota, New-⸗Mexiko, Oklahoma, Oregon, üd  2  Dakota, Wisconſin;Jahre In Alabama, rkanſas, 1  Li Columbia, Georgia, Illinois,
Jowa, Nord⸗Carolina, exas, Utah; 13 Jahre In New⸗Hampſhire, Nord⸗
Dakota; Jahre un Kanſas, Kentucky, Louiſiana, Virginia.

So ange als junge Perſonen noch nicht zur Selbſtändigkeit elangtſind, en die Eltern ezw. Vormünder ihre Erlauhnis erteilen. Fand
die Ehe ohne oder ihre Zuſtimmung ＋ ſo iſt ſie gültig,doch kann, wenn Betrug vorlag oder ſonſtige verkehrte it  el Iun An⸗
wendung gebracht wurden, die Lizenz zu erhalten, von Seiten der
Eltern oder Vormünder gerichtlich die Betreffenden vorgegangenwerden. Die Strafen ſind natürlich verſchieden uin den einzelnen Gegenden.Einige Gemeinweſen aben geſetzliche Schritte etan zUr Verhütung von
Mißbrauch bei der Eheſchließung von Minderjährigen. In Aſſachuſeeſteh ern Statut aus dem Jahre 1899, welches beſtimmt, daß keine
Lizenz n Stadtbeamten (tOwun OT eity Clerk ausgefüllt werde
Minorenne, eS ſei denn, daß vorher der Unterſuchungsrichter (ProbateJudge) eine Diſpens dieſem Behufe rteilt habe

Die Altersgrenze, von welcher emand als 8U! juris (0f age)
zUur A  ießung einer Ehe ohneweiters berechtigt iſt, iſt un den einzelnenLandesteilen In verſchiedener Weiſe geregelt.

Für männliche Perſonen wird ein Alter von 21 Jahren erlangtIn Alabama, Arizona, Arkanſas, California, Colorado, Connecticut, Delaware,
Diſtrikt Columbia, Florida, Illinois, Indiana, Indian⸗Territory, Jowa,
Kentucky, Louiſiana, Maryland, Maſſachuſets, Maine, Minneſota, Miſſiſſippi,
Miſſouri, ontana, Nebraska, Nevada, New⸗Jerſey, New-⸗Mexiko, ord
Dakota, hio, Oklahoma, Oregon, Penſylvania, ode Island, Süd⸗Dakota,
Texas, Utah, Vermont, Virginia, Wafhington, Weſt⸗Virginia, Wisconſin,
Wyoming; Jahre un aho und Nord⸗Carolina; Jahre In Tenneſſee.

Für weibliche Perſonen iIn 2 Jahre vorgeſchrieben Iun Connecticut,
Florida, Kentucky, Louiſiana, Penſylvania, Rhode, Island, Virginia, Weſt⸗Virginia, Wyoming; Jahre un abama, Tkanſas, California, Colorado,
—  elaware, Illinois, Indiana, Indian⸗Territory, Jowa, Maſſachuſets, Maine,
Minneſota, Miſſiſſippi iſſouri, Montana, Nebraska, Nevada, New.-Jerſey,
New-Mexiko, Nord⸗Carolina, Nord⸗Dakota, hio, ahoma, Oregon, Süd
Dakota, exas, Utah, Vermont, Waſhington, Wisconſin, Jahre un
Arizona, Diſtrikt of Columbia, aho, Maryland, Tenneſſee.
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In einigen Staaten unterliegt das Geſetz, welches verbietet, Minorenne
eine Heiratslizenz auszuſtellen, wiederum gewiſſen Modifikationen teils erleich  2
ternden, teils erſchwerenden Charakters. So ird In Ma  mne und Maſſachuſets
nur dann die Zuſtimmung der Eltern oder des Vormundes verlangt, wenn
die letzteren innerhalb des Gemeinweſens (Common Wwealth) eßhaft ſindIn Süd⸗Carolina darf niemand eine eibliche Perſon unter Jahren
heiraten ohne elterliche Zuſtimmung, für männliche Perſonen dagegeniſt eine U nicht vorgeſchrieben. In Kentucky eſtimm das Geſetz, daß,
wenn ein Mädchen unter Jahren geheiratet hat ohne elterlichen Konſens,
das Gericht befugt iſt, ihr Vermögen einem Sachwalter (recelver) zuübergeben, der E Unter ſeiner Kontrolle behält, bis die Perſon das
21 Jahr erreicht hat.

Wie nun eS niit der Eingehung der Ehe ſelb Werden be⸗
ſondere Formalitäten erlangt oder enügt der bloße Konſens? Das
gemeine Recht (Common Law lehnt ſich em Naturgeſetz aAn, h eS iſt
zufrieden damit, daß die eheſchließenden Paare einfach ihre Zuſtimmung
zUum Kontrakt geben Doch da ein ſolches Verfahren die größten Miß
bräuche erzeugt und tatſächlich geradezu dem Konkubinat Vorſchub leiſtet,
ſo hat man, Ur die Erfahrung belehrt, vielerorts ſich genötigt geſehen,
dieſ

6 Klauſel de gemeinen Rechtes abzuändern und zwar ſo, daß eine
nullifizierende Beſtimmung In das Statut aufgenommen wurde. Die Staaten,
In welchen zUr Zeit eine Ehe, die nach dem gemeinen Recht on gültig
wäre, ungültig iſt oder jedenfalls von den Gerichten für ungültig rklärt
werden kann, weil ſie den im beſonderen Staatsrecht vorgeſehenen Formali⸗
täten nicht entſpricht, ſind California, Connectieut, Delaware, entucky,
Maine, Maryland, Maſſachuſets, Miſſiſſippi New⸗Hampfhire, ew·
Vork, North-⸗Carolina, Oregon, Utah, Vermont, Waſhington, E
Virginia. In den anderen Staaten gilt die ſogenannte „Common laW
marrlage“, venn auch als illegal, dennoch als gültig; wenigſtens cheinen
die Gerichtshöfe ſie islang nicht als ungültig betrachtet zu aben Ur
muß derjenige, welcher dem aatsgeſetz die von letzterem ver
langten Solemnitäten unterläßt, die durch ebendasſelbe Geſetz verhängten
Geld oder Freiheitsſtrafen auf ſich nehmen, nachdem Ar die Gerichteverurteilt iſt

Die Mißwirtſchaft, welche ein ſolcher Zuſtand der inge, ein
ſolches „laisse⸗ faire“ dbon Seiten der berufenen Geſetzgeber erzeugt,
wird treffend geſchildert In dem vor einigen Jahren erſchienenen laſſi
en Werk von Dir Howard „Die Geſchichte der ehelichen Verhältniſſe“
(History 07 matrimonial institutions). Die betreffende Stelle läßt
ſich dem Sinne nach ungefähr ſo wiedergeben:

„E  In Mann und eine Frau, die n fähig ſind, zu heiraten,
dürfen Iun ein Verhältni von Gatte und Gattin treten und Pflichten

ſich elbſt, den Staat und —  23 Geſellſchaft auf ſich nehmen
ohne Mitwirkung von Seiten eines Religionsdieners (minister) oder
öffentlichen Beamten (magistrate), ohne irgendwelche Zeugen, ohne vor.
herige Kundgebung, ohne alle Form oder Zeremonie, ohne irgend ein
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ſchriftliche Beweisſtück, das ſich auf den Akt bezieht, einfach durch einen
mündlichen Vertrag. H  as heißt In der Tat einem ſchrankenloſen Indi
vidualismus das Wort reden. Man wendet ein, daß die Kinder, E  eeiner ſolchen Ehe entſprießen, doch nicht unſchuldig leiden ſollten, indem
man ihnen das Brandmal der Illegitimität fdrü eil ihre Eltern
die vom Staatsgeſetz vorgeſchriebenen Formalitäten unterließen. Wahrlich
CS iſt Zeit, daß das amerikaniſche olk ſich eines Beſſeren beſinnt Lieber

man doch teſe Kinder einmal die Makel der Illegitimität tragen, da
ihrer verhältnismäßig wenige ſind, als daß die ſoziale Geſellſchaft In
Gefahr gerate. Der bſurde und entſittlichende Konflikt zwiſchen der nach
dem gemeinen Recht gültigen und nach dem Staatsrecht ſchlechthin geſetzmäßigen Ehe zuerſt beſeitigt werden. Bevor ſolches te kann

ein einheitliches Syſtem ehelicher Beziehungen In den VereinigtenStaaten nicht gedacht werden. Verſchiedenheit, 10 ſelbſt Widerſpruch In
jedem Zweig geſetzgeberiſcher Tätigkeit der Einzelſtaaten ruht wie eine Laſt
auf unſerem Föderativſyſtem, und nirgendswo macht ſich das Uebel Urcht⸗barer geltend, als auf dem Gebiete der Ehe und Ehetrennung. Wir brauchen
zwar nich verzweifeln, aber Ur noch viele Jahre dauern, bevor
ein wirkſames Heilmittel zUr Geltung gelangen kaun

Haben die Staatsgewalten auch noch Ehehinderniſſe aufge⸗— und zwar ſo daß dadurch die Gültigkeit des Ehebundes berührtwird? leſe Frage iſt zu bejahen. Leider aber greift auch hier wieder
eine heilloſe Konfuſion Platz, nicht bloß deshalb, eil die einzelnen egis  2laturen unabhängig voneinander zuüwege gehen, ondern auch eil ber
die Tragweite und Bedeutung dieſer Hinderniſſe un den betreffenden
Statuten keine Klarheit errſcht und Unter Umſtänden erſt eine richter⸗liche Entſcheidung In einem beſtimmten Falle (test Case) abgewartet
werden muß Abgeſehen von dem auf dem Naturrecht fußenden Ehe
hindernis zwiſchen Aszendenten und Deszendenten in direkter Lin  e ſowie
wiſchen leiblichen Geſchwiſtern, iſt In allen Staaten die Ehe wiſchennie. und Nichte verboten. Ur Tenneſſee läßt dieſelbe Geſchwiſter—kinder (Hrst cCousins können einander nicht heiraten in: Arizona, rkanſas,Colorado, Illionios, Indiana, Indian⸗Territory, Kanſas, Louiſiana,
Michigan, Miſſouri, Nevada, New⸗Hampſhire, ord und Süd⸗Dakota,
Waſhington, Wyoming.)“ In den Neu⸗England⸗Staaten (mit Ausnahme
von Ne

ampfſhire) bildet ogar der dritte rad der Blutsverwandt—

in der Seitenlinie Eein Ehehindernis.
Was Schwägerſchaft anbelangt, ſo werden aſt überall die weiteſten

Zugeſtändniſſe emacht. Die Ehe mit Schwiegervater oder Schwiegermutter
(d nach dem Tode des früheren Ehegatten, beziehungsweiſe nach der e·richtlichen Scheidung von teſem un ebenſo mit Stiefeltern iſt unterſagtIn allen Neu⸗England⸗Staaten (ausgenommen Connecticut) ſowie mn: Ala

Gerade während ir dieſes reiben, bringen die Zeitungen d'e
Nachricht, daß die Legislatur von owa un ihrer gegenwärtigen Sitzung ein
Geſetz adoptiert hat, wodurch In jenem Staate die Heiraten zwiſchen Vettern
und Baſen (first cousins) enfa erboten ind
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bama, Delaware, 1  I of olumbia, Georgia, Jowa, Kentucky, Mary  —
land, Michigan, Miſſiſſippi New⸗Jerſey, Penſylvania (, Süd  Carolina,
Tenneſſee, Texas, Virginia, Waſhington, Weſt⸗Virginia.

In allen anderen Staaten, ſoweit wir m Erfahrung bringen konnten,
zählen die Statuten Schwägerſchaft nicht zu den verbotenen Graden (for-
bidden degrees). Nirgendswo beſteht ein Geſetz, welches Ehen iun den
Seitenlinien der Affinität ſelbſt nicht im erſten Grade, zwi  en
Schwager und Schwägerin) unterſagt. In rüheren Jahrzehnten, unmittelbar
nach der Kolonialzeit, war allerdings nicht geſtattet, eine eheliche Ver
bindung mit der eſter, beziehungsweiſe dem Bruder des verſtorbenen
Gatten anzuknüpfen. er ieſe Verhote ſind längſt von den Legislaturen
förmlich widerrufen oder doch durch Gewohnheit außer raꝗ geſetzt

Einige andere Impedimente, welche Erwähnung verdienen, ind die
folgenden:

Auf Grund des angels des geſetzlichen Alters (want 07 legal
age) werden als ungültig angeſehen oder können wenigſtens als von
den Gerichten Tklärt werden (void OT voidable) die Ehen m:

Alabama, rkanſas, Georgia, entucky, Maine, Maſſachuſets, Mi
igan, New⸗Mexiko, Nevada, North⸗ & South⸗Carolina, Tenneſſee, Ver⸗
mont, Virginia, California, aho, Jowa, Kanſas, Ohio, Montana,
Nebraska, New⸗Jerſey, New⸗Hork, North  —  2 South⸗D

akota, Utah, Wis
conſin, Wyoming.

In den übrigen Staaten, obgleich die Geſetze eine Altersgrenze feſt

2
etzen, le man dennoch die elichen Kontrakte auch Unter dieſer Grenze
als gültig a nur unterliegen die Delinquenten verſchiedenen Strafen.

Ganz eigen und einzig in ihrer Art nimmt ſich die Beſtimmung
aus, welche ern Geſetz vom Jahre 1899 im Staate Michigan aufwei
„Keine Perſon, die Syphilis leidet, iſt berechtigt oder befähigt, eine
Ehe 3u kontrahieren. eder Verſuch dieſer 1  ung gilt als Verbrechen
(felony) und zie ſchwere Folgen nach ſich wie die Bezahlung von 500
His 1000 ar In eld oder Gefängnis bis ünf Jahren.“

Aehnlich, aber doch etwas milder, ſind die Statuten mn Kanſas
und Minneſota, woſelbſt eS er „Kein Weih Uunter dem fünfundvier⸗
igſten Lebensjahre und überhaupt kein Mann, außer v heirate eine Perſon,
die das ünfundvierzigſte Jahr überſchritten, ſelbige mit Epilepſie
behaftet oder innig (imbecille feeble minded) oder mit Wahn⸗
ſinn A  E ſind, dürfen innerhalb des Staates zUur Ehe zugelaſſen werden.“

Betrug und Gewalt ſind geſetzli invalidierende Impedimente in:
California, aho, Michigan, Minneſota, ebraska, North⸗ South⸗
Dakota, Oregon, Utah, Waſhington, Wisconſin, Wyoming.

In mehr te In einem Staate hat ſich auch ſogenannte
Mesalliances chützen geſucht, die aus der Vermiſchung der Raſſen ent
ſtehen Die Ehen wiſchen Weißen und warzen ſind illegal In allen
ſüdlichen und ſüdweſtlichen Staaten nit Ausnahme von New-Mexiko. Doch
laſſen die atuten hier zuweilen Spielraum. In Alabama, Maryland
und Tenneſſee iſt als Grenze für eger die dritte Generation angeſetzt. In

Linzer „Theol.⸗pra Quartalſchrift.“ 1909.
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rranſa und Kentucky heißt einfach Weiße und Neger oder Mulatten
können ſich nicht ehelichen; un Georgia: keine Weiße und Perſonen afri—ant  er Abſtammung; n Oklahoma: keine Weiße und ſo

E, die der
Negerraſſe angehören; un exa keine Perſonen europäiſchen Geblütes und
Afrikaner oder deren Abkömmlinge; In Miſſouri und Miſſiſſippi; keine
Weiße und ſolche, In denen uoch ern E Negerblut vorhanden iſt AuchColorado, Delaware, aho und Maine, obgleich ſie den nördlichenStaaten gehören, aAben die Ehen zwiſchen Weißen und Negern unterſagt;Indiana (8) und Nebraska (14) bis einer gewiſſen Grenze.Die Ehen zwiſchen Weißen und Indianern ſind ungeſetzmäßig un
North  2 South-Dakota ſowie Iun Maine und Oregon.Dort, wo die mongoliſche Raſſe (Chineſen) Ar vertreten iſt, hatdieſer gegenüber nicht minder Abwehr getroffen. In Arizona, Miſſi⸗
ppi und Utah können ongolen keine Ehe mit Weißen eingehen. In
Oregon nicht, ſo lange als noch ein Viertel chineſiſches Blut In ihrenAdern rollt In Californien iſt den Munizipalbeamten cOunty elerksverboten, eine diesbezügliche Lizenz zwiſchen Weißen und Chineſen aus
zuſtellen.

Wer darf die Heirat vornehmen? Die engliſche Sprache hat fürdieſen Akt einen kurzen techniſchen Ausdruck, nämlich: „Solemnization07 marriages“. Alſo wer iſt iezu berechtigt? Who 18 Allowed t0
solemnize marriages

Bevor wir der rage nähertreten, ird EeS angezeigt ſein, Unter.
ſuchen, welche Anſicht das bürgerliche Geſetz als ſolches von der Ehe hegtoder Stellung eS der Ehe In der ſozialen Ordnung anweiſt. Die
Geſetzbücher der Neu⸗Englandſtaaten enthalten unſeres Wiſſens einen Satz,
worin die Ehe nach (atur und eſen beſchrieben oder definiert ird Im
Uden wer bloß das Geſetzbuch von Louiſiana eine Erklärung auf, 6
beſagt: Die Ehe wird als ern bürgerlicher Kontrakt angeſehen, und ur

0  6 Ehen werden anerkannt als rechtsgültig, die nach dem Geſetz
vorgeſchriebenen Normen eingegangen ſind Auch die weſtlichen Staaten
halten eſt dieſem Prinzip In Ohio, Jowa, Michigan, Minneſota,
Wisconſin gilt die Ehe als ern rechtlicher Vertrag, der durch das Staats—
geſe ſanktioniert wird und deshalb auch nach den von dieſem erlaſſenen
Beſtimmungen zuſtande ommen muß. In Nord-Dakota kann die Ehe ein⸗
gegangen werden entered into), aufrecht erhalten omaintained), auf⸗
gelöſt (annulled 0f dissolved) werden nur nach dem Strafgeſetz.

Abweichend hievon iſt die In den. Statuten des kleinen Staates
Delaware enthaltene Erklärung. Sie ſtammt allerdings aus dem Jahre 1790,
iſt aber niemals widerrufen oder modifiziert worden. Sie lautet „Weil
die Ehe eine hrſame Einrichtung des allmächtigen Gottes iſt, beſtimmt
zUr gegenſeitigen Nützlichkeit und Glückſeligkeit der Menſchheit, und weil
eine weiſe, überlegte Ind geratſame eheliche Verbindung von Perſonen
den Pflichten eines jeden guten Bürgers gehört, und eil Ungeratene,
heimliche, oſe und ungeziemende Machenſchaften bei Eingehung der Ehe
zUr olge aben, daß teſe heilige Inſtitution mit Verachtung behandelt
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ird und bei gedankenloſen Leuten laxe Sitten emporkommen, eil ferner
Uebel entſtehen, venn Perſonen heimlich und In ungehöriger Weiſe, ohne
iſſen der Eltern, Vormünder, Bekannten ſich vereinigen, arum ſei S
hiermit eſtimmt, daß Ehen zwiſchen Weißen nur eingegangen werden können
Uunter Zuhilfenahme von Dienern der Religion, die nach den Riten ihres
Bekenntniſſes rnannt ſind.“ Die ſtrenge Maßregel wurde reilich ſpäter
etwas abgeändert, indem die ivilehe geſtattet ward, aber nur In ganz
beſchränkter Form.

Abgeſehen von dieſer nuur für Delaware geltenden Erklärung, iſt on
nirgendswo der Ehe ein er oder gar religiöſer Charakter zuerkannt.
Daraus ſolg aber nicht, daß man ihr im gewöhnlichen Leben und un der
öffentlichen Meinung alle höhere ethe abſpricht. Ja, elbſt das eſe
räg wenigſtens ndire der Volksſtimmung Rechnung, EeS ſich um
die Frage handelt: Wer iſt berechtigt, den Ehekonſens entgegenzunehmen?
Eine obligatoriſche ivilehe, wie ſie zur Zeit in verſchiedenen ändern
Europas beſteht, gibt eS In Amerika nicht. Fußend auf der durch die Kon
ſtitution der Vereinigten Staaten gewährten Gewiſſensfreiheit rlaub
den Ehekandidaten 3u wählen zwiſchen dem rein bürgerlichen Akt oder der
kirchlichen Trauung. Beide ſind geſetzli gleichgeſtellt. Selbſt iun Kreiſen,
die ſonſt um eligion ſich wenig kümmern, gehört zum guten geſell

7
ſchaftlichen Ton, bei Eingehung der Ehe einen Religionsdiener (minister)
heranzuziehen.

Was die einzelnen Landesteile anbelangt, ſo iſt folgendes bemerken.
In den Neu⸗Englandſtaaten ſind durchgehends die Friedensrichter

(Justices 0 the peace) und die Geiſtlichen (ministers) irgend einer
Konfeſſion geſetzli autoriſiert zur Entgegennahme des ehelichen Konſenſes
In Maſſachuſets jedo muß der Betreffende engliſch eſen und ſchreiben
können. In früheren Jahrzehnten gab S auch noch andere Beſtimmungen,
Pte  4 B., daß der Geiſtliche, welcher den Akt vornimmt, im Diſtrikt
(County, OWNI etC.) wohnen müſſe, oder daß doch die Nupturienten
aſe ein Domizil hätten. Jetzt aber ſind derartige Beſchränkungen auf⸗
gehoben. Es genügt, daß jemand überhaupt nach dem Ritus ſeiner eli
gion als Diener eines beſonderen Bekenntniſſes fungiert, ſei eS Im Staate
oder auch außerhalb desſelben. Um Betrug zu erhüten, indem vielleicht
ein Unberufener ſich als mniſter oder Friedensrichter ausſpielt, der eS In
keiner elſe iſt, ſind Strafen für unautoriſierte Vornahme des eſt
geſetzt. Das raſma variiert von hundert bis auſend Qr oder ent
ſprechender Gefängnishaft. Der Akt ſelbſt aber verliert nicht ſeine Validität,
wenigſtens nicht ſo ange als die Kontrahenten ſelbſt im guten Glauben
handelten.

Virginia, der Heimatſtaat Georg Waſhingtons, des Gründers der
Union, var In der Kolonialzeit aſt ganz Unter dem religiöſen Einfluſſe
des Anglikanismus. Nur die Geiſtlichen der „Established Chureh“
hatten das Recht, Leute zu verheiraten. Da jedo nit der zunehmenden
Einwanderung dieſer Zuſtand ſich als haltlos erwies, ſo fühlte man ſich
gedrungen, das alte Gewohnheitsrecht modifizieren. Der er Schritt

49*



756

dieſer Art var das Geſetz von 1780, wodurch auch den Geiſtlichen anderer
chriſtlichen Bekenntniſſe (any society congregation 0f Ohristians)die Befugnis zugeſtanden wurde, Heiraten vorzunehmen, vorausgeſetzt, daß
ſie m Staate wären Später, nach den Freiheitskriegen, va

1819 wurde den Uden ieſelbe Bewilligung gemacht. In ezug aufdie Zivilehe die Geſetzgeber zurückhaltender. Man erlaubte nur den
Gerichtshöfen In den betreffenden Diſtrikten, eine Anzahl Perſonen aus dem
Laienſtand zu die die Befugnis aben ſollten, den Ehekonſensjener Leute entgegenzunehmen, we  e ſich nit bürgerlicher Kopulation be
gnügen wollten. Dieſer Geſetzesparagraph iſt noch eute In rd Was
die Geiſtlichen anbelangt, o eſtimm das zur Zeit geltende Staatsrecht
bte olg „Nachdem der Diener (minister) irgend eines religiöſen Be
kenntniſſe (0f AUV religious denomination) vor dem Gerichtshof ſich
ausgewieſen hat 3  ber ſeine Weihe und Anſtellung und eine Bürgſchaft(bond) von fünfhundert Dollar geſtellt hat, darf der vorſitzende Richter
ihn zUr Vornahme von Heiraten autoriſieren. Wenn der ſo autoriſierte
Geiſtliche gewiſſe Beſtimmungen des Geſetzes (Lizenz, Regiſtrierung uſw.)
verletzt, ſo gilt die Bürgſchaft als verfallen.“

mne pezielle Klauſel (See 2232 fügt hinzu, daß Leute, die einem
Religionsbekenntnis angehören, welches keine geiſtlichen Amtsträger zuläßt,ſich einfach nach dem Ritus thre Bekenntniſſes verheiraten dürfen

Eine andere, etwas ſonderbare, aber doch vο gerechtfertigte Be
ſtimmung lautet: „Derjenige, welcher die Kopulation vornimmt, Geiſtlicher
oder weltlicher Beamte, darf von dem Ehemann nur einen Dollar Ge
bühren verlangen. Fordert ELr mehr, ſo muß ünfzig Dollar als Strafe
zahlen und zwar den, welchen Urch ſeine Forderung übervorteilt hat.“

Weſt⸗Virginia hat ſich ſein Muttergebiet (es wurde um Jahre 1863
von Virginia abgetrennt und als ſelbſtändiges Gemeinweſen etabliert) an
gelehnt. Obgleich während einer kurzen Periode bis die bür⸗
gerliche Ehe geſtattet war, wurde ſie doch ſpäter aufgehoben, und heute
hat nur der durch einen kirchlichen Amtsträger entgegengenommene oder
wenigſtens nach dem Nitus eines beſtimmten religiöſen Bekenntniſſes voll
zogene Ehekonſens geſetzliche Gültigkeit. 77  he lay 18 10
there recognized by statute“, ſagt oward 6.0

Kentucky läßt den Kandidaten die Wahl Sie können ſich ehelichverbinden laſſen entweder durch einen kirchlichen Funktionär (minister 07
the gospel OT Priests 07 ADV denomination), oder durch die County⸗
und Friedensrichter, ſoweit die etzteren von der County⸗Gerichtsbehörde
eigens autoriſiert ſind

Maryland hält ſtrenge eſt der alten Tradition. Nur die kirch⸗
en Amtsträger (ministers & priests) ſind befugt, Brautpaare zu kopulieren.

In allen anderen Staaten des Südens oder Südweſtens herrſcht
geſetzli volle Freiheit. Die Leute mögen entweder ſich kirchlich trauen
laſſen oder vor den bürgerlichen Beamten verſchiedener Ordnung, ſo ie
ſie das Statut bezeichnet, einen Vertrag eingehen. m Staate Miſſouri
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wird ſeit 897 verlangt daß der Geiſtliche welcher den Ehekonſens ent
gegennimmt amerikaniſcher Bürger ſei

Betrachten VIT jetzt noch das mittlere und weſtliche Gebiet Ueberall
IUN dieſer ganzen Region figuriert nehen der kirchlichen, nach Enent
beſtimmten religiöſen Ritus eingegangenen ehelichen Verbindung die bürger⸗
iche oder Zivilehe (Squire marriage). Beide ſind geſetzli ültig. Im
einzelnen iſt folgendes zu bemerken:

VDie Legislatur des Staates New Hork hat Iim Ahre 1901 ern
neues Statut erfaßt Demgemäß ſind zur Entgegennahme des Ehekon
ſenſes berechtigt Irgend Enn Kirchendiener (Clergyman minister
0 religion); Friedensrichter un die Richter des Urkunden  2 oder
ſtädtiſchen Gerichtshofes (COurt 01 record OT municipal court); der
Bürgermeiſter (Mayor) Regiſtrar (recorder), Stadtverordneter (alder-
man), Polizeirichter oder Polizeibeamter irgend Stadt
keine dieſer hier angeführten Perſonen zugegen iſt ſo genügt enn ſchrift
E D  okument, das von den Ehekandidaten elbſt und zwel Zeugen unter
zeichnet ward, vorin ſich Elne genaue Angabe findet U  ber den Wohnort
(residence der erſteren und etzteren, das Datum, und Platz, wo
der Ehevertrag zuſtande kam, doch muß dieſes Dokument innerhalb echs
Monaten heim Stadtbeamten OWN elerk) des Ortes wo der Akt voll⸗
zogen wurde hinterlegt werden mne beſondere Klauſel fügt hinzu daß
nach dem Jänner 190 keine Ehe,, die anderer als der IIu dem
Statut vorgeſehenen Form kam geſetzliche Gültigkeit Heſitzt

In New⸗Jerſey wurde IM aAhre 188 Elne Eheverordnung erlaſſen
die ſich INI weſentlichen mit der von New⸗Hork deckt

Penſylvania gewähr den Kandidaten ziemlich große Freiheit E  In
Statut Qaus dem ahre 1885 beſagt bloß, daß dieſelben I Gegenwart
vor Zeugen ſich ihr Jawort geben Gewöhnlich wir jedo Enn öffentlicher
Amtsträger kirchlicher oder bürgerlicher, herangezogen

In Ohio nach dem Statut von 1897 darf irgend ein kirchlicher
Amts oder Würdenträger die Kopulation vornehmen Nur ſoll derſelbe
ſich vorher ahin lautende Lizenz oder Autoriſation vom Kreis  2  —
County) oder Unterſuchungsrichter (probatée) olen Auch der Friedens⸗
richter, der Mayor rgend Elner Stadt oder inkorporierten
(Village) können innerhalb der ihnen unterſtehenden Lerritorien Leute
kopulieren

ehnli iſt das Statut von Indiana
In Illinois ſind folgende Perſonen eſe berechtigt zUr Ent

gegennahme des Ehekonſenſes Irgend emn kirchlicher Amtsträger, der
und nach ſeinem Bekenntnis ene regelrechte Stellung ernnii (minister
01 the gospel regular standing With the Churceh OClety

0 Dieſes Gebiet umfaßt die folgenden Staaten: California, Colorado,
Delaware, daho, Illinois, Vũ  Q.  ndiana, owa, Kanſas, ichigan, Minneſota,
Montana, Nebraska, Nevada, New Jerſey, New— York, orih2  Dakota, Ohio,
Oregon Penſylvania, bu Dakota Utah Waſhington Wisconſin, Wyoming
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10 Wwhieh he belongs); Urkunden— und Friedensrichter; der Vor—
ſteher (superintendent) öffentlichen Taubſtummenanſtalt

In Michigan erwähn das tatut die Geiſtlichen (ordained IIII‚

nisters) der verſchiedenen Konfeſſionen und die Friedensrichter als die
9e etzlich bevollmächtigten Beamten zur Vornahme von Kopulationen

Wisconſin und inneſota ühren ähnliche Beſtimmungen auf Nur
muß In etzterem Staate der Geiſtliche Aum Brautpaare kopulieren
können, ſich Eein Zertifikat vom County Olerk verſchaffen

In den noch übrigen Gemeinweſen dieſes Landesteiles den
mittleren und weſtlichen Staaten, ſind die Unterſchiede nicht groß Bürger⸗
liche Konſenserklärung un kir  E Trauung genießen dieſelbe Rechtskraft
Die Zivilbeamten ſind angegeben den Statuten Die kirchlichen
Amtsträger In nicht beſonders ſpezifiziert Es genügt daß ſie innerhalb
der betreffenden religiöſen Gemeinſchaft welcher ſie ſich bekennen, Ene

nach den ſelbſtgeſchaffenen Regeln dieſer Gemeinſchaft erfolgte Anſtellung
haben (all Ordained ministers, priests preachers 07 the gospel
duly authorized byt the USa8ES 0F their respective Churehes
s0Cleties

Was die Anweſenheit der Zeugen betrifft ſo genügt Emn euge
Süd Dakota werden verlangt Iu Michigan Montana Minneſota,
Nebraska, ord Dakota Oregon Waſhington Wisconſin Wyoming Ein
altes Statut Penſylvania ſpricht von zwö Zeugen, aber eS ſcheint
loß direktiven Charakter 3 beſitzen, gewöhnlich wenigſtens werden nur

Zeugen herangezogen.
Im Staate NewHork ſind zwei Zeugen notwendig IM Falle, daß

kein öffentlicher Beamter (bürgerlicher oder kirchlicher) den Akt vornimmt
btr. neben letzterem nUur Eln euge erfordert
Eine Anzahl (14 der weſtlichen und mittleren Staaten aben

noch emne beſondere Klauſel ihren Statuten, dahinlautend daß Ehe,
welche ohne die geſetzliche Form (solemnization) eingegangen wurde den—⸗
noch gültig iſt olange überhaupt Ern öffentlicher Akt ſtattfand Nur müſſen
die Geſetzesübertreter ſich ewiſſe Strafen gefallen laſſen; Wisconſin
beiſpielsweiſe Gefängnis bis emnmend Jahr oder Emne Summe von un
hundert Qr old

In den weitaus meiſten Gemeinweſen eſtehen ſpezielle Verordnungen
behufs der öffentlichen Regiſtrierung der geſchloſſenen Ehebündniſſe Sie
laufen IM allgemeinen darauf hinaus daß ver mM den Ehekonſens
entgegennimmt verpflichtet iſt den Verwaltungsbeamten (tOwn Clerk
County Clerk etC.) Bericht erſtatten nach Vorſchrift gedruckten
Formularien 4  ber die durch ihn vollzogenen Akte mit den begleitenden Um
ſtänden wie Namen der Kontrahenten Alter Geburts— oder Stammlan
Raſſe Namen der Eltern uſw Die Zeit innerhalb welcher die Berichte
einzuliefern ſind ariter von zehn agen bis zu echs Monaten
Einige Geſetzgebungen aben außerdem Vorſorge getroffen für Elne U

fangreiche Statiſtik Zu dieſem Behufe ſind die Verwaltungsorgane IMNu den
Städten oder Counties angewieſen, geſonderten Report zu verfaſſen,
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welcher dem Staatsſekretär oder der Geſundheitsbehörde (Board 07 health)
un beſtimmten Perioden übermittelt werden muß Sehr ſtrenge iſt das
eſe üſſouri m zufolge ſoll der Urkundenhalter (recorder 07
deeds) den Großgeſchworenen (Grand Jury), ſo oft teſe Sitzung ſind
ein Verzeichnis aller Ehelizenzen einhändigen we bis ahin ausgegeben
wurden und die nicht M rechtmäßiger etſe (neunzig LTage nach Abſchluß
der Ehe) zurückkamen Sowohl Zivilbeamte, als auch Geiſtliche ſich
Eln Verſäumnis dieſer Art zuſchulden kommen laſſen trifft Ene eld
ſtrafe von ünf bis fünfundzwanzig Dollar Auch verlangt das Statut von
Miſſouri daß den Eheleuten ſelbſt Eeln Zertifikat übergeben werde TD

onſt
beſteht gewöhnlich keine abſolute Vorſchrift dieſer Art Nur, enn die
Leute darum anhalten darf ihnen das Zertifikat nicht vorenthalten werden

Merkwürdig und wert entgegenkommend iſt enne Beſtimmung den
Statuten von Californien 1 beſagt daß, enn Eun bis ahin CT  —  2
heiratetes Paar (von Minderjährigen abgeſehen) als Mann und Frau u⸗
ſammengelebt hat ſie ohne Ehelizenz durch Geiſtlichen (Elergyman)
verheiratet werden können Der etztere aber iſt gehalten den Leuten Eern

Zertifikat auszuſtellen und den Kirchenbüchern die Sache einzutragen
Dieſer Eintrag hat lsdann zugleich ſtaatliche Geltung Ueberhaupt
Leute kirchlichen Gemeinſchaft gehören dürfen ſie gewiſſen
Fällen ohne Lizenz nach den Gebräuchen ihrer eligion ſich verehelichen
Doch verlangt das Geſetz, daß ſie Eerne ſchriftliche Erklärung ber den
Akt machen die von drei Zeugen unterzeichnet iſt Innerhalb dreißig
nach der Hochzeit ſoll lsdann der Ehemann teſe Erklärung beim County⸗
Recorder niederlegen woraufhin letzterer ſie regiſtrieren gehalten iſt
gerade wie die Uebertragung unbeweglichen Eigentums Zwei Staaten,
Wisconſin und Michigan Aben emnme Art Ausnahmegeſetzes erlaſſen für
Notfälle, nämlich S ſich darum handelt den Uuten Ruf der Ehe⸗
leute beziehungsweiſe ihrer Nachkommenſchaft ſichern

In Wisconſin muß die Ehelizenz wenigſtens ünf Tage vor der
beabſichtigten Hochzeit herausgenommen werden Soll dies aber 3u großen

ſo kann der County⸗Unerträglichkeiten führen eil die Sache drängt
richter, Eein dahingehender Antrag geſtellt wird nach ſeinem Per⸗
ſönlichen Ermeſſen Emne Tdre erlaſſen wodurch von der fünftägigen Klauſel
oder auch von der Lizenz überhaupt di

enſter wird Dieſ Ordre muß
aber Perſönlichkeit ühermittelt werden, welche die Kopulation vor.
nimmt die lsdann verpflichtet iſt ieſelbe mit dem Bericht über die EM.

gegangene Ehe an den Urkundenregiſtrator (1eglster 07 deeds) ſenden
Noch genauer und ausführlicher lautet das Ausnahmegeſetz (emer⸗-

law) fuer Michigan (1899)
„Der Unterſuchungsrichter (udge 0 probate) iſt bevollmächtigt,

Eene geheime Lizenz (license Without publieity) auszuſtellen irgend
Elne eibliche Per obald teſe Unter Eid rklärt daß ſie ſchon mit

Manne zuſammengelebt hat oder daß ſie bereits wanger iſt und
mit Recht befürchtet EeS mo das zu erwartende Kind enn ES vor der
Ehe eboren wurde als Baſtard angeſehen werden Ja genügt und
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für ſich das Verlangen der betreffenden Perſon das Datum ihrer Eheverborgen halten, damit nicht ihr Uter Name oder der ihrer Familiedarunter leide Nach der Hochzeit ſollen alle Papiere, die ſich auf eine
derartig eingegangene Ehe eziehen, vom obengenannten Beamten (judge07 Pprobate un einem geheimen Fach aufbewahrt und innerhalb zehn ageneln uplika derſelben den Staatsſekretär geſandt werden. Dieſer hin  2  2wiederum muß ſolch eln Duplikat un eln geſonderte Regiſter eintragenund an einem geſonderten Platze niederlegen. Die geheimen Dokumente
können päter nur auf einen ſpeziellen Befehl des Gerichtshofes (eircuit
OT 8  8 court) nachgeſehen werden. Ein derartiger Befehl ſoll nichterfolgen, außer die bei der Sache intereſſierten Perſonen ſtellen dieſerhalbeinen ſchriftlichen Antrag oder S liege die Notwendigkeit vor, die aus der
geheimen Ehe entſtandenen Eigentumsrechte zu konſtatieren.

II
Nachdem der Staat einmal die Regulierung der ehelichen Ver

hältniſſe in ſeine Hand genommen hatte und die Ehe ſelbſt als ein bürger⸗er Kontrakt hingeſtellt war, deſſen Sanktion durch das Geſetz beſtimm
und von etzterem abhängig gemacht wurde, konnte S nicht ausbleiben,
daß Iun derſelben Weiſe die Auflöſung des früher geſchloſſenen EhebundesEingang fand Die Nachteile, die aus dieſem Stand der Dinge ſichgeben, wären nun freilich nicht ſo Imm geworden, man eT
Berückſichtigung des ſozialen Charakters der Ehe (von ihrer religiöſen Natur
abgeſehen) Maß gehalten und uur für die ßerſte Notlage auf Trennungerkannt hätte. Indes die moderne Geiſtesrichtung, die aufs Irdiſche he⸗
ſchränkte materialiſtiſche Genußſucht, der In Amerika ar 0  Eungebundene Individualismus, und last but unot least der religiöſeSkeptizismus rängten unwillkürlich den weitgehendſten Konzeſſionen.Gegenwärtig hat das Uehel Dimenſionen angenommen, daß ern
allgemeiner Ruf nach Reform immer auter wird, nicht nur bei den
Katholiken und gläubigen Proteſtanten, ondern ſelbſt bei Leuten, die nauf dem Gehiete der Moral keineswegs ern ängſtliches Gewiſſen AbenMan fühlt inſtinktiv das Elend, welches aus der Leichtfertigkeit, mit der
die Ehen werden, ſich ergibt. Der Ruin der Familie und der
Geſellſchaft deutlich vor den ugen aller, die auf das lück und
die Wohlfahrt des Landes und Volkes bedacht ſind Aber die Frage iſt,wie ſoll hier Abhilfe ge  90 werden? Bis jetzt iſt man 3  ber theoretiſcheErörterungen und platoniſche Diskuſſionen nicht hinausgekommen. PrakIſch iſt erſt wenig oder gar nichts eſchehen Wir werden ſpäter nochdarauf zu prechen ommen. Zunächſt wollen wir verſuchen, unſern LeſernNIi Ueberſichtsbild von dem tatſächli

en Zuſtand der Dinge geben.Die verſchiedenen Scheidungsgründe, ie  4 ſie augenblicklich hierzu⸗lande der Tagesordnung ſind, laſſen ſich ungefähr In folgender Weiſeklaſſifizieren:

Ehebruch (adultery); Grauſamkeit und Mißhandlung (Extremeeruelty); Böswilliges Verlaſſen (malicious desertion): Gewohn⸗
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heitsmäßiges Trinken (habitual drunkenness); Abſichtliche und grobe
Vernachläſſigung (willful an negleet); Gewaltſames und 9e
zügeltes Temperament (Vviolent An ungorvernable temper); 7. Kriminelle
Verurteilung und Gefängnis (Conviction tor Erime and imprisonment);

Längere Abweſenheit Absent and not heard of); Oeffentliche Verun—
glimpfung (public defamation).

Ueber die Tragweite dieſer Ausdrücke, die ziemlich allgemein ge
halten ſind, herrſcht keineswegs Uebereinſtimmung weder mn den Geſetzen
ſelbſt, noch In deren Auslegung und Anwendung auf praktiſche Fälle
Richter, Advokaten und Geſchworene können wenigſtens bis einem gewiſſen
Grade nach eigenem Ermeſſen handeln und bald dieſe, bald jene Inter  2  2
pretation machen. Frühere Entſcheidungen bilden einen juridiſchen
Maßſtab, an welchen ſich anzulehnen egt, aber doch keinen ſolchen
der eine abſolut Indende Kraft beſitzt

P Bishop In ſeinem klaſſiſchen erke Marriage An Divorce“
macht, indem die Scheidungsgründe beſpricht, folgende Bemerkungen:

Ehebruch. Derſelbe beſteht darin, daß ein Eheteil fleiſchliche und
außereheliche Verbindung mit einer dritten Perſon hat Name des Mit—
ſchuldigen, Zeit und ODrt des Verbrechens ſollten womöglich In der Anklage⸗
ſchrift angegeben werden. Weil aber die Tat meiſtens heimlich geſchie
ſo kann der Richter hiervon bſehen und auf Umſtandsbeweiſe (Eircumstantial
evidence ſich ſtützen Darum, ein verheirateter Mann wiederholt
ein aus beſucht hat, oder wenn eine hefrau un der Wohnung
eines fremden Mannes mit dieſem allein zUr Nachtzeit, während Türen
und Fenſter verſchloſſen waren, ſich aufgehalten hat, ſo mag dieſes als
genügen gelten, auf Ehebruch und infolgedeſſen auf eidung
erkennen. „Brothel visiting 18 1ustration 07 the Wider doctrine
that Ciręẽumstancees inconsistent ith innocenee establish adultery.
For Urther eéxample, proof, that the Wife Visited single Ia  —
A his lodgings An there the Windows shut and there
Were etters Wwhich Could not be Otherwise explained, 1I be
adequate against her

Grauſamkeit eruelty) umfaßt nicht bloß körperliche Mißhand⸗
lung, ondern alle Akte, welche das Zuſammenleben der Eheleute für den
leidenden Teil zUr Qual machen und ihn großer phyſiſcher Gefahr aus
etzen ahin gehören Drohungen, Einſperrung, wiederholte Schimpſworte
mit der ausgeſprochenen Abſicht zu beleidigen, falſche und unbegründete
Anklagen von Verbrechen, kurz ein Benehmen, das den Umſtänden gemäß
dazu angetan iſt, Körper und Geiſt ſchaden, das Gemüt vergiften
und dauernden Haß und Zwietracht ſäen.

„Cruelty 18 An cConduet 1H O0nE 0F the married parties,
Which, to the reasonable appreéehension 0f the Other OT IN fact,
renders ohabitation Physically Unsafe t0 degree justifying
Withdrawal therefrom.“

Böswilliges Verlaſſen Hier ird vorausgeſetzt, daß der handelnde
.  eil ohne vernünftigen Grund oder berechtigte Urſache ſich von dem anderen,
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ſeiner Perſon, Wohnung U entfern mit der Abſicht, die ehelicheGemeinſchaft aufzuheben. Die Geſetze beſtimmen den näheren Termin,
bis welchem der un  uldige Gatte varten muß, ehe auf Scheidungklagen kann. —  —— Bezeichnung „böswillig“ hat nicht immer leſelbe lus
legung In den verſchiedenen Gerichtshöfen gefunden. Meiſtens ſteh
darunter die ur keinen vernünftigen Grund rechtfertigende Handlung,nämlich das Verlaſſen von Seiten des einen Ehegatten. Es gibt aber auch
richterliche Entſcheidungen, die den Begriff faſſen Demzufolge muß
zugleich eine Art Feindſchaft und Haß vunprovoked malignity zwiſchenden beiden Ehegatten herrſchen

„In the nature 07 matrimony An 11 harmony With the
established principles 0f Our jurisprudence, desertion 8 matri-
monial Offenee 18 the voluntary separation 07 0nE 0 the partiesfrom the Other OT the voluntary refusal 10 renEW suspendedCohabitation Without justification either 1 the COnsent the
Wwrongful (6Onduet 0f the Other“.

Gewohnheitsmäßiges Trinken Das Beiwort „gewohnheitsmäßig“läßt erkennen, daß keineswegs ern zufälliges, iellei durch unglückliche Um
ſtände herbeigeführtes oder doch ſelten auftretendes Berauſchtwerden niahieten kann für Trennung der Eheleute. Anderſeits jedoch muß die böſe
Handlung oder der ſchlimme Uſtan nich gerade permanen ſein. Ein
Mann mag ängere Zeit emſig und treu ſeinen Geſchäften nachgehen,läßt ich aber dennoch öfters und gewiſſen Zeiten unmäßigenTrunk verleiten, ſo daß eine Leidenſchaft, ein verkehrter Hang 3 Tagetritt, dann hat die Frau das Recht auf Scheidung anzutragen, und teſelbe
ird ihr auch meiſtens ewilligt werden.

he divoree ILay be Bad. though the husband 18 always
COmpetent 0 buisiness, Wwhen abroad tranesating it, 11 he 18

he 18 Oftener SOber than drunk.“
habitually drunk At Ome And 1t Iay be the Same, though

Freiwillige und grobe Nachläſſigkeit. teſe kann ſtatt

aben auf
heiden Seiten Der Mann iſt tadeln, enn ſeiner Gattin die not⸗
wendigen Mittel vorenthält, trotzdem, daß deren hat oder aben könnte,
˙ daß die letztere gezwungen iſt, die 1 anderer in Anſpruch zu nehmen.

negleet must be Sueh 8 leaves the Wite destitute
0 the COMmMIIOHN necessaries 07 life, OT sueh 8 WOuld leave her
destitute but fOr the charity 07 Others. “

Auch die Frau trifft nach dem Geſetz chwerer Vorwurf, wenn ſieihre Hau  1  en hintanſetzt, den Gatten, falls krank und unfähig iſt,
der Sorge und Obhut remder Perſonen überläßt Der
Begriff „Nachläſſigkeit“ oder „Vernachläſſigung“ (neglect) iſt ziemlichunbeſtimmt. Die einzelnen Umſtände müſſen QAbel In Erwägung gezogenwerden. Der Richter, ſo ird wenigſtens präſumiert, ſoll nach Billigkeitſeinen Urteilsſpruch treffen.

Gewaltſames und ungezügeltes Temperament. Der Ausdruck iſt
recht vag und Uungenau. Zum . deckt ſich nit dem oben Uunter II.
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angeführten ergehen der grauſamen Behandlung, aber geht doch auch
wieder weiter. Im allgemeinen er  e das eſe darunter ſolch böſe
Charaktereigenſchaft, beiſpielsweiſe unmäßigen Jähzorn, die S für den
unſchuldigen Teil unmögli ma In Frieden und Ruhe zu en

„Under the Statutory WOrds „habitual indulgence 07 violent
Aan ungovernable temper“ it 18 inadequate t0 AVOCI that the
defendant habitually indulges 1u Willful temper Sueh
Extent that Complainant Cannot live With him 1 peace.“

Kriminelle Verurteilung und Gefängnis. Hier wird voraus
geſetzt, daß das Verbrechen nicht bloß egangen wurde, ſondern daß der
Delinquent auch zugleich vor die Gerichte gezogen ind in regulärer Form
verurteilt wurde Im Einzelfall muß natürlich Rückſicht genommen werden
auf die Natur des Verbrechens, die Größe des Strafmaßes, die Dauer
der Gefängnishaft

„Ordinarily the WOrd COnvietion denotes simply that the
person has pleaded guilty OT CEn found guilty by the jury.
But commonly 1 the States Wherein this legislation prevails,
the effect 0f the provision 18 t0 authorize divorce 9whenever OE
07 the married parties has Een Convicted 0 F crime, and sentenced
t0 imprisonment fOr spéecified number 07 Vears“.

Längere Abweſenheit. Die atuten beſtimmen die Zeit, inner⸗
welcher ein Eheteil nach unbekannten Regionen ſein muß,

dem zurückgebliebenen Gatten das Recht verleihen, auf Scheidung
klagen. Das Prinzip, welches “ zugrunde liegt, iſt das Prinzip

der Präſumption. Das eſe nimmt Uunter ſolchen Verhältniſſen an, daß
der verſchollene Lei tot iſt, und geſtattet deshalb dem Kläger eine neue

Ehe Sollte ſpäter dennoch der verſchwundene Gatte auftauchen, ſo 3Hleibt
teſe zweite Uunter den Auſpizien des Geſetzes geſchloſſene Ehe gewöhn⸗
lich intakt.

741 marriage partner has Een absent Aan Uunbeard 0f
An the Other marries, the law has unyielding result, but
N general WAV favors the presumption 07 innocence, making
the Second marriage good.“

Oeffentliche Verunglimpfung. Dieſes umfaßt jede ungerechtfertigte
nhilde, we  e ein Gatte dem anderen zufügt un einer eiſe, daß dadurch
deſſen Menſchenwürde verletzt wird und allgemeine Achtung verloren geht,
und von Friede, lück oder gegenſeitigem Vertrauen keine ede mehr
ſein kann. Ziemlich dasſelbe wird urch einen anderen Ausdruck bezeichnet,
der hie und da ſich udet, nämlich „Offering indignities“ und der anl

beſten ſich wiedergeben läßt durch das eutſche Wort „Schmähung.“
„ public defamation 18 species 0f cruelty. Frequently

1 the 07 VISitors and Servants t0 Charge the WIfe With
adultery 18 publie defamation Within the statute“.

u  er den ſoweit aufgezählten Scheidungsgründen gibt es natür⸗

—
lich noch manche andere. Aber alle aſſen ſich mehr oder weniger auf
die genannten zurückführen. Es iſt Qaum notwendig zu erwähnen, daß
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inge, we  e eine Ehe nach dem Naturgeſetz ungültig machen, te be⸗
ſtändiger ahnſinn, Impotenz auch durch das bürgerliche Geſetzals en  en betrachtet werden, unt eine Scheidung zuzulaſſen.

Werfen Oir nach dieſer allgemeinen Darlegung noch einen lick
auf die einzelnen Staaten. H  ier mo ich zunächſt zwei Bemerkungen
vorausſchicken.

Die partielle Scheidung, die Trennung von Tiſch und ett
(bed an board), iſt nicht üherall gang und gäbe Einige Gemeinweſen
haben ſie In ihre Statuten aufgenommen.“ Meiſtens macht das Geſetz
einen Unterſchied, ondern ſpricht bloß von der Auflöſung der Ehe(Dissolution Solution 07 the bond 0 marriage.)

In rüheren Jahrzehnten haben die Geſetzgebungen nicht ſelten die
Sache der Eheſcheidungen ſelbſt In die H  E genommen, ſo daß mn
jedem einzelnen Falle einer beſonderen Vorlage (bill) edUrſte. ieſe
Praxis iſt gegenwärtig iemli überall aufgegeben. Die Gewalt, Ehen 3u
trennen, iſt den Gerichtshöfen (Elrcuit an COurt) übertragen
worden, gerade ſo wie alle anderen Zwiſtigkeiten und rozeſſe, 6
Private miteinander haben

Inter den Neu⸗Englandſtaaten hat Maſſachuſets eine ührende
Rolle ausgeübt. SOo auch auf emn Gebiete des Eherechts. Die Scheidungs⸗
gründe nach den zUr Zeit dort geltenden Beſtimmungen ſind Ehe
oru Impotenz; vollſtändiges Imſtichlaſſen während drei Jahren;

feſtgewurzelte Gewohnheit (Confirmed habits) im Gebrauch von
berauſchenden Getränken oder Medikamenten (liquors, opium OTr Other
drugs); grauſame Mißhandlung; grobe und ruchloſe (Cruel and
Wwanton) Vernachläſſigung von Seiten des Mannes, indem dieſer ſeiner
2  rau die Mittel zum ſtandesmäßigen Unterhalt vorenthält; ebens
längliche oder doch auf wenigſtens fün aAhre ſich E  ende Gefängnis⸗
haft bei harter Arbeit

ne beſondere Verfügung lautet, daß iun der erſten Inſtanz der
Scheidungsſpruch als vorbehaltend angeſehen werden muß (decree nisi),
der ſpäter, nach weiteren echs Monaten, auf erneuerten Antrag definitive
Rechtskraft erlangt (decree absolute). Dann ſoll ES dem klagenden Ehe⸗
teil geſtattet ſein, eine Verbindung einzugehen. Der andere Teil indes,

welchen das Urteil erlaſſen var und von dem die Trennung ſtatt

2

—
fand, muß volle zwei aAhre warten, bevor zUur Wiederverheiratung
ſchreitet.

In New⸗Hampſhire gelten ziemlich dieſelben Scheidungsgründe bte
In Maſſachuſets.

Auch Connectieut gewährt eine Trennung auf derſelben Af und
außerdem, venn ein Eheteil ſieben ahre lang verſchollen iſt

Es ind die folgenden Alabama, Arkanſas, Delaware, Diſtrikt OfColumbia, Georgia, Indiana, Indian⸗Territory, entucky, Louiſiana, Maryland,Michigan, Minneſota, Montana (ſeit ebraska, New

Jerſey, New⸗York,North⸗Carolina, Penſ

ania, Rhode-Island, Tenneſſee, Vermont, Virginia, Weſt⸗Virginia, Wisconſin.
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Rhode-Island, Vermont und Maine aAben In ihren Beſtimmungen
über Ehetrennung ebenfalls den Kodex von Maſſachuſets zur Richtſchnur
genommen.

In allen Neu⸗Englandſtaaten eſtehen ferner Verordnungen un ezug
auf das zur Berechtigung einer Scheidungsklage erforderliche Domizil. Wer
ni wenigſtens ein ganzes Jahr In dem betreffenden Staatsgebiet gewohnt
hat, kann nicht als Kläger den anderen Eheteil auftreten. In
Maſſachuſets In drei bis ünf ahre In Rhode-Island zwei ahre
vorgeſchrieben.

Was die ſüdlichen und ſüdweſtlichen Staaten anbelangt, ſo hat ſich
dort ern größerer Konſervatismus eltend gemacht, als In den übrigen
Landesteilen. Bis etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts kamen
Eheſcheidungen verhältnismäßig ſelten vor und dann meiſtens In der Form
von legislativen Erläſſen, weniger als juridiſche Akte Weil indes die
geſetzgebenden Körperſchaften die einzelnen Fälle nicht mit jener Schärfe
und techniſchen Genauigkeit unterſuchen konnten, Pite S 1  er und
Geſchworene zu tun pflegen, ſo mehrten ſich natürli die ieſe Körper⸗
ſchaften geſtellten Geſuche und damit auch die wirklichen Scheidungen.
Der Uebelſtand ma ſich beſonders in arylan und Virginia bemerkbar
elde Staaten waren esha genötigt, Schritte tun, verderbliche
Folgen 3u verhüten. m ahre 1851 wurde eine Konſtitution angenommen,
we der Geſetzgebung das Re entzog, Eheſcheidungen zu gewähren und die
Sache an die Gerichte verwies. Andere Gemeinweſen folgten dem eiſpiel,
˙ daß zur Zeit faſt überall auf prozeſſualem Wege eine Eheſcheidung ange⸗
ſtrebt werden muß

Die Gründe, we bei der gerichtlichen Unterſuchung bezw. Ent⸗
ſcheidung als ausſchlaggebend gelten, ſind aſt allerorts dieſelben, ie Ehe⸗
oru grauſame Behandlung, böswilliges Verlaſſen In Arizona,
Georgia, Maryland, Miſſiſſippi, iſſouri, North⸗Carolina, New⸗Mexiko,
Tenneſſee ird noch eigens erwähnt, daß der Mann auf eidung N

tragen dürfe, wenn nach der Heirat ausfindet, daß ſeine Frau vorher
von einem Dritten ſchwanger war In Kentucky gilt als genügender Grund
ſogar ekelhafte Krankheit, vorausgeſetzt, daß teſe früher verheimlicht worden,
und mn Florida unheilbarer ahnſinn

une rühmliche Usnahme macht Süd⸗Carolina Es iſt der einzige
Staat un der ganzen Union, woſe Eheſcheidung, Trennung des
Ehebandes, In keiner elſe geſtattet iſt V  (Ur für Scheidung von Tiſch
ett hat das Geſetz orſorge un beſchränktem Maße getroffen. „No

**divorce“, el S In den ſogenannten „Hquity Report7has EVGCGT
taken place Within the State The legislature Hhas uniformly refused

gran divorces, the ground, that 1t Wa2S improper fOr the
legislative body t0 EXereise judicial POWersS. And It has stèadily
refused t 0 EnAC AUV Ilaw authorize the COUrts 07 justice
ran divorees vineulo matrimonii, the Droad prineiple
that 1t Wa28 Wise policy t0 Shut the d00 10 domestie discord
An t0 immorality 11 the COmmunity.“
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Auch der —— Columbia hat In neueſter Zeit eine ſehr ſtrenge
Klauſel In ſeinen Geſetzeskodex aufgenommen. Gemäß einer Kongreßakte
aus dem ahre 1901 kann 1⁰⁰ auf Grund von Ehebruch eine abſolute
Scheidung geſtattet werden, und auch dann darf en der unſchuldige
Teil ſich wiederverheiraten, während dem ſchuldigen Teil die Wiederver—
heiratung mit anderen vollſtändig unterſagt iſt Trennung von Tiſch und
ett ird geſtattet ob dreier rſachen willen Trunkſucht, grauſame Be
andlung, böswilliges Verlaſſen.

In den übrigen Staaten des Südens und Südweſtens wird, venn
eine abſolute Scheidung ſtattgefunden, beiden Teilen, dem unſchuldigen
owohl als dem ſchuldigen, das Recht 3u einer neuen Ehe eingeräumt.
Nur Tenneſſee und Louiſiana machen eine Einſchränkung, welche ahin
lautet, daß, alls eheliche Untreue zugrunde lag bei der Scheidung, der
treuloſe Eheteil zu Lebzeiten des erſten und rechtsmäßigen Gatten, ſich
nicht verheiraten kann mit jener Perſon mit der das Verbrechen des
Ehebruchs egangen var In Miſſiſſippi und einigen anderen Gemein⸗
weſen iſt S den Gerichten überlaſſen, eine derartige Beſchränkung auf
zuerlegen. In ahoma müſſen beide Teile wenigſtens ſechs Monate warten,
nachdem das Irteil gefällt, bevor ſie einer neuen Ehe ſchreiten dürfen.

Die Beſtimmungen 14  ber das geſetzli erforderliche Domizil,
die änge der Zeit, während welcher die Leute innerhalb des Bezirkes
wohnen m  en, um auf Eheſcheidung klagen können, ſind verſchieden
Iun den einzelnen Staaten. elſten wird ein Aufenthalt von einem Jahr
verlangt. Die Statuten von Maryland und Tenneſſee reiben zwei Jahre
vor und im YI Columbia ſind ogar drei Jahre feſtgeſetzt

Betrachten wir jetzt noch urz die mittleren und weſtlichen Staaten.
leſe Landesteile durch Einwanderung und beſtändige Verſchiebung

der Bevölkerung In fortwährender Entwicklung ſich efunden aben und
ſtellenweiſe ſich noch befinden, o darf 8 nicht auffallen, daſelbſt
owohl auf politiſchem Gebiet als auch In den ſozialen Verhältniſſen viel
Wechſel und Veränderung vorkam. Speziell vas eſachen anbelangt, hat

an — Orten erſt ange herumexperimentiert, bevor etwas Sta
biles zutage gefördert ard Augenblicklich allerdings iſt iemli überall
ern feſter Boden gewonnen. Eheſcheidungen auf legislativem Wege, die
früher nicht ſelten waren, ſind nunmehr en gelaſſen. Gerichtliche Auf
löſung oder Trennung (judicial divorce) hat allein Geltung.

Recht enge in die Grenzen gezogen im Staate New⸗Hork. Ehe
bruch bildet den einzigen genügenden Grund für abſolute Scheidung. Frauen
können auf partielle eidung (from bed and oard) antragen,
der Mann ſie unmen  1 behandelt (Cruel An inhuman treatment)
oder ſich weigert für ihren Unterhalt aufzukommen.

New⸗Jerſey geht eêetwa weiter. er Ehebruch gilt auch böswilliges,
zwei ahre anhaltendes erlaſſen (Obstinate desertion) als ausreichend,
Aum das and der Ehe 3u oſen

Das Geſetzbuch von Penſylvania, te S zur Zeit In 1 iſt,
enthält nicht weniger als elf Scheidungsgründe. er den ichen, früher
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ereits aufgezählten, auch noch Betrug bei Eingehung der Ehe, ſowie
grauſame und barbariſche Handlungsweiſe (Cruel An barbarous rea
ment) von Seiten der Frau, wodurch dieſe dem Manne das (ben
ihrer Seite unerträgli und hart macht. Eigentümlich und (Tr iſt die
Beſtimmung, daß, nach zweijähriger Abweſenheit der zurückgebliebene
Eheteil anderweitig heiratet, leſe Verbindung nicht als Ehebruch gelten
ſoll mM Falle, daß der verſchollene Gatte wieder auftaucht, ihm das
Recht zu, ſeinen früheren Genoſſen zurückzufordern oder auf vollſtändige
eidung zu klagen.

Es würde weit führen, jeden einzelnen Staat  7.. un dieſer Gruppe
eigens für ſich zu behandeln. Es genüge die Bemerkung, daß überall die
gewöhnlichen Scheidungsgründe geſetzli ſanktioniert ſind

Ur die beſonderen omente oder näheren Beſtimmungen mögen
hier urz ihren ＋ finden.

Für böswilliges Verlaſſen oder doch freiwilliges Sichentfernen (willful
Absenee abandonment) ſind ünf ahre als Grenze angeſetzt In
Ohio, drei Jahre In Delaware, zwei ahre in Indiana, Illinois, Jowa,
Nebraska, Michigan, e ern Jahr In California, Colorado, Aho, Kanſas,
Minneſota, North⸗ Sou  akota, Cevada, Montana, Oregon,‚ Waſhington,
Wisconſin, Utah.

Trunkſucht muß, um als Scheidungsgrund gelten zu können, ſich
ſtreckt haben auf drei ahre mn Ohio, zwei un Illinois, 1e eln Jahr In
California, Colorado, aho, inneſota, Montana, Kevada, North⸗
South⸗Dakota In den übrigen Staaten ſind keine näheren Beſtimmungen
hinzugefügt.

Unterlaſſung von Seiten des Mannes, Frau oder Familie mit den
notwendigen Subſiſtenzmitteln verſehen (failure 07 husband 10 PTO;
vVide fOr Wife OT family iſt als beſonderer Scheidungsgrund erwähnt
In den Geſetzen von Delaware 3 Vvears), Indiana (2 Vears), Colorado,
Nebraska, Utah, Waſhington, Wyoming (1 Vear).

Der Umſtand, daß die Frau zUr Zeit, als die Ehe eingegangen
wurde, ſchwanger var durch ergehen mit einem Dritten, gibt dem recht⸗
mäßigen Gatten die Befugnis, auf eidung zu klagen In Jowa, Kanſas,
Wyoming. In den anderen Staaten wird dieſer Scheidungsgrund nicht
beſonders aufgeführt. Doch dd Iin deren Geſetzbüchern verſchiedentlich die
ede iſt von Betrug und Gewalt, ⁰ dürfte derſelbe mit etzteren IU⸗
ſammenfallen.

Spezielle Eigentümlichkeiten ſind ferner noch die folgenden: In
Illinois, deſſen Geſetzeskodex zUur Zeit Scheidungsgründe (die n
üblichen) enthält, iſt den Gerichtshöfen eine bedeutende und El
Mißbrauch führende Vollmacht eingeräumt, die ahin autet, daß aus
irgendeiner Urſache, we n uim Geſetz keine Erwähnung gefunden, der
betreffende Richter auf Auflöſung der Ehe erkennen kann Es genügt, daß
nach einem perſönlichen Urteil das friedliche Zuſammenleben der Eheleute
geſtört iſt In Utah und Dakota beſtanden früher huliche Konzeſſionen,
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ſie ſind aber Urch ſpätere Verordnungen abgeſchafft Nur der Staat
Waſhington behält bis dato leſe ſogenannte Omnibus⸗Klauſel bei

In Wisconſin, oſe die partielle Scheidung (von Tiſch und Bett)geſtattet iſt, önnen die Ehegatten, nachdem ſie freiwillig fünf Jahre langgelebt aben, auf vollſtändige Löſung des ehelichen Bandes
tragen, ohne daß eine weitere Urſache vorliegt.

In Utah ird außer ſieben anderen Gründen auch vollſtändigerWahnſinn (permanent insanity) und In Waſhington unheilbare roniſcheManie als zuläſſig zur Scheidung anerkannt.
Selbſtverſtändlich ſpielt bei der Eheſcheidung die Domizilfrage eine

olle Wie lange alſo muß jemand innerhalb der Grenzen des beſtimmtenGemeinweſens eßhaft geweſen ſein, damit die Gerichtshöfe Jurisdiktion
ausüben und den Eheprozeß In ihre Hände nehmen können? Die hier gel⸗tenden Normen ſind verſchieden. Die geſetzlich fixierte Dauer variiert zwiſchenſechs Monaten und drei Jahren Es hat Gehiete gegeben, woſelbſt der
Termin ſo kurz war, daß Mißbräuche der allerſchlimmſten Art ſich eln  2
ſtellten. In Utah waren von 852 bis 1878 eigentlich gar keine Be
ſtimmungen bezügli des omizils. Es enügte, daß jemand überhaupt ſich
aſe aufgehalten, U einfach den un ausgeſprochen hatte, ſich inner⸗
alb des Territoriums anzuſiedeln. Daraufhin allein ſchon konnte ern Geſuch
um Scheidung bei den okalen Gerichtshöfen anhängig gemacht und von
letzteren die Scheidung ſelbſt verfügt werden, und aus irgend einem
Grunde, welcher nach Anſicht der Richter wahrſcheinli machte, daß der
äusliche Friede geſtört ſei Es läßt ſich Ei denken, mit welcher ler
und Raffiniertheit gewiſſenloſe Advokaten ſowie ehemüde Gatten teſe Ge⸗
legenheit ergriffen, Aum die läſtigen Feſſeln entfernen.“) Solch ein Zu
an konnte natürlich nicht länger geduldet werden. Das Geſetz
Jahre 1878 erlangt nunmehr eine „bona Hde“ eſidenz von wenigſtenszwölf onaten.

Süd  Dakota var vordem enſa das Eldorado aller jener, die
das Ehejoch abſchütteln wollten und ſolches in ihrem Heimatſtaate

ob der dort waltenden rengen Geſetze nicht vermochten. Ein Aufentha
von nUur neunzig Tagen wurde erfordert. Jetzt iſt die Sache doch etwas
mehr erſchwert, indem ſeit 1899 echs Monate geſetzlich vorgeſchrieben Iu

Doch wie ſteht mit der Wiederverheiratung nach der gerichtlichen
Scheidungsſentenz? Einige, aber ange nich alle Staaten, haben es für
n  10 gehalten, Beſchränkungen aufzuerlegen. Soweit die mittlere und weſt

—
liche Gruppe un Betracht kommt (Neu⸗England und die en Gebiete
vurden ſchon früher beſprochen), ſind eS deren fünfzehn

„Under the blanket provision anything might be alleged N the
pétition ground for action. he natural result WasS that certain Sbarplawyers IN Castern eities zeized the opportunity t0 promote clandestine
divoree large Scale. Through their SKilful plans and the COonnivance
0 0OCA. judges, the COurts . Several COunties converted into verita 1e
divoree buréaus, that between 1875 and 1877 there Wa4S surpriping
vOI III 132)
mnerease Inu the annual CTOP 0 divoree decrees.“ (HoOward, Matrim. Instit
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In Penſylvania kann der auf Grund von Ehebruch verurteilte Gatte
mit dem ſchuldigen enoſſen während der Lebzeit des unſchuldigen von
ihm geſchiedenen Partners keine neue Ehe eingehen.

Die Geſetzesbeſtimmung von Delaware iſt noch renger. S  te Unter.
ſagt die Ehe mit dem ſchuldigen enoſſen für immer und mit anderen
Perſonen ſo lange, bis der frühere, rechtmäßige Eheteil geſtorben iſt

In Indiana wird durch die Scheidung der Verklagte des Ehebandes
nicht edig, ſei denn, daß das Gericht eigens dies ausſpricht.

In Michigan iſt dem Richter überlaſſen, die Wiederverheiratung
des ſchuldigen Teiles auf zwei Jahre ſuspendieren.

Der Geſetzeskodex von Kanſas verordnet, daß, enn zwei Gatten
geſchieden ſind, elde ſechs Monate warten müſſen, bevor ſie einer
Ehe ſchreiten.

In Minneſotta, ebrasta, Oregon und Waſhington errſcht dieſelbe
egel, keine neue heliche Verbindung innerhalb echs Monate nach
eidung, un aho nicht, bis mehr als ech Monate verfloſſen ſind

Colorado und Wisconſin aben ein ganzes Jahr als Wartezeit
feſtgeſetzt

In Nord  „ODakota ſind bloß drei onate vorgeſchrieben. „Süd  —
Dakota dagegen geht renger vor. Hier iſt, alls Ehebruch den Scheidungs⸗
grun bildet, dem ſchuldigen (V..  eil die Wiederverheiratung während der
debzeit des unſchuldigen unterſagt.

Das Statut von ontana beſtimmt ohne Rückſicht auf den Schei
dungsgrund, daß der unſchuldige Teil zwei Jahre, der ſchuldige aber drei
ahre ſich gedulden müſſe, ehe eine anderweitige Verheiratung erfolgen könne.

Aus der kurzen Darſtellung, die tr hier eboten haben, äßt ſich
deutlich erſehen, welch laxe Anſchauungen 34  ber die Ehe In vielen Kreiſen
hierzulande Platz gegriffen. Die Scheidungen aAben un den letzten Jahr  22
zehnten rapiden Fortſchritt gemacht, der In keinem Verhältnis zum
Wachstum der Bevölkerung. Genaue und offizielle Daten fehlen allerdings.
Aber S dürfte nicht übertrieben ſein, was kürzlich eine Zeitung (The
hio law journal, Oktober ſchrieb: he divoree evil CAII
be Stated 1 Stron

＋ ETMS than that annually there ATSE 110

granted 1IN the United States than divorces, inecreasing
trom 1 1886 D from 9937 1IN 1867.“ Ein anderes
(„Der Milwaukee Exzelſior“, ezember 1908 emerkt „Aus einem
vorläufigen Bericht des Bundes⸗Zenſusbureaus 13  ber die Ergebniſſe der von
der Regierung angeſtellten Erhebungen 1  ber die Eheſchließungen und Ehe⸗
ſcheidungen Ian dieſem Lande geht lar hervor, daß In den Vereinigten
Staaten die Scheidungsrate EnormM hoch und weit er iſt, als un irgend
einem anderen Lande der Welt, aus welchem Scheidungsſtatiſtiken erhältlich
ſind Während In Deutſchland eine Scheidung auf Ehen kommt,
un Frankreich eine auf 53, In England eine auf 92, kommt In den Ver
einigten Staaten auf aſt jede Ehe eine Scheidung. Der Bericht Um:  —  —
aßt eine Statiſtik ber die letzten 20 aAhre Während dieſes Zeitraumes
wurden un den Vereinigten Staaten Ehen abgeſchloſſen, aber

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1909.



770

hievon wurden nicht weniger als 945.625 Ehen wieder geſchieden. Und
die Zahl der Eheſcheidungen iſt keineswegs im Verhältnis zur Volksver⸗
mehrung angewachſen, ondern ſie hat ſowohl im Vergleich mit dieſer, vie
nit der Zahl der Eheſchließungen unverhältnismäßig zuüugenommen.
Auf eine Bevölkerungszunahme Aum Prozent in dem Jahrzehnt von
1870 bis 1880 kam eine Zunahme der Eheſcheidungen Prozent;
In den zehn Jahren von 1880 bis 1890 betrug der Volkszuwachs
25 Prozent, die Scheidungen aher nahmen um Prozent zu; im nächſten
Jahrzehnt von 1890 bis 1900 var eine unahme der Bevölkerung
21 Prozent, dagegen eine der Scheidungen 66 Prozent ver.
zeichnen, während die Ziffern von 1900 bis 1906 ſich ie 10•5 zu
29•3 Prozent ſtellen. Die Eheſcheidungen aben alſo aſt dreimal 0 ne
zugenommen, vie die Bevölkerung. Das ſind geradezu erſchreckende Ziffern,
denn ſie begreifen In ſich eine Unſumme ſittlichen und ſozialen Elends.
an enke einmal die Hunderttauſende von Kindern, die durch
dieſes ſtetig anwachſende Uebel der Segnungen des Familienlebens und
einer chriſtlichen Erziehung verluſtig gehen, Am ſpäter ihrerſeits wieder In
die Fußſtapfen der Eltern 3u reten Sie en  en einen Zerſetzungsprozeß,
der gleich einem freſſenden Krebsſchaden immer weiter ſich greift und
die Grundlage des Staates und der Geſellſchaft gefährdet.“

Ehegeſetzgebung und Eheſcheidung ſind Iun der at eine der bren⸗
nen  en Fragen un Amerika geworden. Man merkt, daß der gegenwärtige
Zuſtand auf die Dauer unhaltbar iſt, und daß eſchehen m  L
Aum den verheerenden rom, welcher das Familienleben vergiftet und die
Geſellſchaft untergräbt, 3u dämmen. Zunächſt bare eS eigentlich angezeigt,
die eligion zUr zu rufen der Proteſtantismus iſt in 3u
viele Sekten geſpalten und hat überhaupt heim Volke alles Vertrauen ver.
loren, als daß von dieſer Seite eine Aufbeſſerung der Sitten und Re
generation der Maſſen ſich rhoffen leße Von der katholiſchen Kirche aber
will die große Mehrheit nichts wiſſen Der moderne QH hat nun ein  2
mal Unter Zuſtimmung der wählenden Parteien ſeine Hand auf das Gebiet
der Ehe ausgeſtreckt, und beſtätigt ſich das Wort des Dichters „Die
Geiſter, E  e ich rief, werde ich nicht mehr los.“ Man macht nicht mit
Unrecht die Regierungen für den Schaden, welcher durch die laxe Geſetz

—

2
gebung herbeigeführt wurde, verantwortlich. Von ihnen, en. man, ſoll
esha auch die Abhilfe ommen.

vomDer Er einleitende Schritt dieſer Art ar eine Kongreßakte
März 1905 Durch ſie wurde der damalige Präſident Rooſevelt, der,

nehbenbei bemerkt, perſönli geſunde Uſt

en In Bezug auf die Pflichten
der Eheleute vertritt und mehr als einmal dem Publikum In erben orten
die ahrhei geſagt hat, autoriſiert, eine Kommiſſion 3u Ernennen, AUm
das zUr Zeit geltende Scheidungsrecht kodifizieren. Die nächſte olge
var ein Aufruf die Gouverneure aller Staaten der Union, worin teſe
erſucht wurden, Delegaten zu für einen gemeinſamen beratenden
Kongreß. Der Kongreß kam am Februar 906 In Waſhington IU⸗
ſtande Nur zwei Staaten, Miſſiſſippi und Nevada, waren nicht vertreten
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Süd⸗Carolina 0 die Einladung abgelehnt, weil eS dort keine Ehe
eidung gibt. Unter den Delegaten befand ſich auch ern katholiſcher Biſchof,
Msgr Shanley von Nord-Dakota Die Verſammlung, das iſt lobend
anzuerkennen, var ſich des Ernſtes ihrer Aufgabe bewußt. Leider ſind
jedo praktiſche Reſultate bis jetzt wenig erzielt worden. Man einigte ſich
auf chtzehn Reſolutionen.

Die Er und wichtigſte dieſer Reſolutionen autete ahin, daß unter
den gegenwärtigen Umſtänden ein einheitliches, von der Bundesregierung
ausgehendes und das ganze Land Umfaſſende Geſetz nicht erlangt werden
könne, weil dem Kongreß dazu die Vollmacht fehle, indem erſt die Kon⸗

2

2
ſtitution der Vereinigten Staaten amendiert werden m  1, keine
Ausſicht vorhanden EI. Darum ſei ein anderer Modus wählen, Aum
die wünſchenswerte Gleichförmigkeit, auch nicht vollſtändig, ſo doch
bis zu einem gewiſſen Grade 3u erzielen. Der odus, te die Verſamm

2
lung ſich ausdrückte, beſteht darin, daß eine Vorlage IIl auf gemein⸗
ſamer Plattform ausgearbeitet werde, ſie den Gouverneuren der Einzel⸗
ſtaaten zuzuſenden mit dem Erſuchen, ſie den Legislaturen empfehlen.

In einer anderen Reſolution wurde befürwortet, überall, ſoweit EeS
noch nicht geſchehen iſt, neben der abſoluten eidung die Artielle die
Trennung von Tiſch und Bett, einzuführen, amit nicht, enn eine irk⸗

2
liche Notlage vorliegt, ſogleich 3 einer völligen Auflöſung des Ehebandes
geſchritten werden braucht.

Ferner 2 es: Der Termin zur Berechtigung der Eheſcheidung
o weit Pte möglich hinausgeſchoben werden.
Soj gut leſe Uund andere Vorſchläge, die bei der Gelegenheit 9e⸗

macht wurden, gemeint ſind, tatſächlich iſt nicht gerade viel amit gewonnen.
Das einzige, was erreicht wurde, iſt, daß die öffentliche Meinung geweckt
und nregung eboten ward, un juridiſchen Kreiſen auf größere Uniformität

dringen. Es dürfte aber noch eine ethe von Jahren vergehen, ehe ein
wirklicher andel zum eſſeren ſich ollzieht. Während auf anderen
Gebieten ozialer Reform ſehr rührig iſt, 10⁴ teilweiſe, un der Pro
hibitionsfrage zUr Verhütung der Trunkſucht, weit 11  ber das Ziel hinaus
ſchießt, wird Ehe und Familie noch ehr ſtiefmütterlich behandelt.

In einem Punkte hat allerdings die Nationalregierung der ewegung
zur Beſſerung der ehelichen Verhältniſſe nicht unweſentlichen Vorſchub 9e·
leiſtet. Der oberſte Gerichtshof (National Supreme Court) un Waſhington
hat vor Jahresfri den Satz aufgeſtellt, daß eine Eheſcheidung
gültig iſt, wenn nicht eide Parteien Iun dem betreffenden Staate nuſäſſig
ſind.?) Weil teſe Entſcheidung keine weitere Appellation zuläßt und für
das Land Rechtskraft hat, nicht bloß ſoweit die ukunft, ſondern
auch ſoweit die Vergangenheit mn Betracht ommt, ſo iſt damit ein großer

Eine Amendierung der Bundeskonſtitution iſt nit mem ſo ſchwerfälligen
techniſchen und juridiſchen Apparat verknüpft, daß nur ſelten, unſeres Wiſſens
bloß einmal un hundert 57  ahren, ein Zuſatz gemacht wurde. Einige Staaten
hatten ſich ſchon früher ein ſo Recht reſerviert, aber das Recht onnte Nur
in den betreffenden Staaten geltend gemacht werden, die Verordnung beſtand

50*
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nfug beſeitigt. Leichtfertige und bemittelte Leute, die vordem in ihrem
Heimatſtaate keine Auflöſung der Ehe erwirken konnten, wandten ſich einfach
an die Gerichte eines anderen Staates, und dieſe, ohne ſich um den
deren Eheteil zu kümmern, prachen die Scheidung aus Das ird jetzt
wohl nich mehr gehen Der „Milwaukee Hero eine tägliche politiſche
Zeitung, brachte damals einen Leitartikel ber teſe Angelegenheit, den btr
ſeiner Trefflichkeit wegen wörtlich hierherſetzen.

„E  In gewiſſer Haddock war Im Jahre 1868 von einer Frau zur
Ehe genötigt worden Iim Staate New Hork, 0 ſie 0a darauf verlaſſen
überhaupt nicht mit ihr zuſammengelebt, bvar nach Connecticut *  e  I
hatte dort Iim Jahre 1881 eine eidung erwirkt und darnach eine andere
Frau genommen. Die geſchiedene Frau iſt jetzt in New⸗Hork als Klägerin
aufgetreten und das Obergericht des Staates hat ihr hohe Alimente 3U⸗
geſprochen, da ihre Ehe echtlich nicht geſchieden ſei Das empe den
Mann zum Bigamiſten, die zweite Frau als Ehebrecherin, und venn Kinder
vorhanden wären, würden ſie als außereheli zu gelten haben Und das
Bundesgericht hat das beſtätigt. Der Bundesverfaſſung gemäß, hat ein
Staat die geſetzlichen Handlungen eines anderen Staates anzuerkennen.
Die un Connectieut unter den Geſetzen dieſes Staates erfolgte Scheidung
würde als betrachten ſein und dieſer Meinung iſt auch die
Minorität des Oberbundesgerichtes, die Mehrheit aber, mit Richter White

der Spitze, n  le dagegen, eil die geſchiedene Frau, als In New⸗—
Hork ohnhaft, nicht Unter der Jurisdiktion des Staates Connecticut g9e⸗
ſtanden habe Der Richter ſtellte die Frage ſo Hatte der Gerichtshof auf
Grund des alleinigen Domizils des Gatten mn jenem Staate Befugnis,
ein Erkenntnis die Frau rTlaſſen, und kann der Staat die An
erkennung von deſſen Gültigkeit verlangen, wo die andere Perſon doch nich
Uunter ſeiner Jurisdiktion ſtand? Iſt ern Scheidungsprozeß ſo ausnahms⸗
weiſer Art, daß nicht Uunter die Beſtimmung iele, derzufolge die Au
torität eines Staates auf die ſeiner Jurisdiktion unterſtehenden Perſonen
beſchränkt iſt? Er ührte dann weiter aus, daß die bezügliche Verfaſſungs⸗
beſtimmung NUr dann herangezogen werden könne, venn ber die autori⸗
tative efugnis eines Staates kein Zweifel ſei Das treffe aber hier nicht
zu, wie auch hon araus erſehen, daß die Staaten ſelbſt untereinander
betreffs der Eheſcheidungen Unterſchiede machten, der eine Gründe zuläßt,
die der andere verwirft, einige beiderſeitiges Domizi erfordern, andere
nicht Die Erklärung des Richters gipfelte In dem Satze, daß eS zur Er
haltung der geſetzlichen Autorität aller Staaten über die Ehe nötig wird,
feſtzuſtellen, daß alle Staaten teſe Autorität nur mit Zuſtimmung der
anderen ausüben önnen.

Die Majoritätsentſcheidung wird vielen Kopfſchmerzen machen, be.
ſonders ſolchen Leuten, die von der Gewiſſenloſigkeit der Geſetzgeber Pro
fitiert aben, UV. der Ehefeſſeln mitunter ogar heimlich und hinterrücks,
los und ledig wverden Sie vertritt aber, abgeſehen von ihren Wirkungen,
eine geſunde Anſicht Es iſt nur gerecht, Iun einem ſo wichtigen Ver.
fahren, wie die geſetzliche Löſung einer Ehe, elde Parteien vor demſelben
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Tribunal 3 erſcheinen haben, daß ſie derſelben Rechtsſprechung unterliegen.
Zugleich weiſt die Entſcheidung darauf hin, vite notwendig einheitliche
gleiche Ehegeſetzgebung für die Staaten iſt, die, ſie von Bundeswegen
nicht erlangt werden kann, weil die Verfaſſung das Recht dazu nicht aus
drücklich vorſchreibt, durch gemeinſame Uebereinſtimmung der Staatsgeſetz⸗
gebungen erzielt werden ollte.“

Wir wollen hoffen, daß die In den letzten Worten des „Milwaukee
Herold“ ausgeſprochene Erwartung ſich erfülle. Rom iſt nicht In einem
Tage erbaut worden, und jede gute Ding v etle aben Das voll⸗
kommene eal, abſolutes Verbot der Eheauflöſung, ird bei dem eutigen
Stande der Geſellſchaft ſich unmögli durchführen laſſen Wenn aber auch
nur die ſchlimmſten Auswüchſe beſeitigt und die grö  en Skandale aus
dem Wege werden, ſo iſt ſchon viel gewonnen.

ne Frage noch drängt ſich dem Leſer Am Schluſſe er auf
e Stellung nimmt die katholiſche Kirche, die doch, ſoweit die ihr
untergebenen Gläubigen In Betracht ommen, auch ern Wort Iu eſachen
mitzuſprechen hat, und zwar kein geringes, gegenüber der vielgeſtaltigen
bürgerlichen Ehegeſetzgebung In Amerika, ein? Die ntwor auf leſe
Frage ei eine eigene Abhandlung. Wir offen, ieſelbe In einem
ſpäteren Artikel bringen.

Das Ende Doltaires.
Von Prof Jo  h Näf in alzburg

IM ahre 1904 wurde In dieſer Zeitſchrift auf den 200jährigen
Todestag der Geiſtesheroen Boſſuet (geſtorben den April 1704,

ahre alt) nd Bourdalobue (geſtorben den Mait 1704
72— ahre alt) aufmerkſam gemacht Beide ſtarben den Tod der
Gerechten. Boſſuet, einer der größten und geiſtreichſten Redner aller
Zeiten, der Chryſoſtomu des 17 Jahrhunderts und Bourdaloue, der
mit unwiderleglichem Scharfſinn für das Wahre und Edle eintrat, der
die emut, den ehorſam, die Gottergebenheit eines Heiligen beſaß

eute haben wir CS mit dem Lebensende eines Mannes, den
die Ungläubigen als einen der erleuchtetſten Geiſter reiſen, mit dem
Lebensende Voltaires zu tun Es beſteht ber dasſelbe eine große
Literatur. Viele ließen ihn eines ruhigen, bußfertigen Todes, als mit
der Kirche ausgeſöhnt ſterben. Viele behaupteten das Gegenteil. Dieſem
Streite vill der bbs Lachévre, eln In Frankreich ſehr geachteter
Schriftſteller, durch die Veröffentlichung einer bisher unbekannten
Handſchri eln Ende machen. Oltalre mourant; enquéte faite

1778 SUT les CirKonstances de dernière maladie. publiée
SUl 16e manuserit in6dit 6t annotée DPAIL FP'TEdErie Lachévre. Paris,
Henri ampion, 1908 (Voltaire ſterbend; Unterſuchung 1778
gemacht ber die Umſtände ſeiner letzten Krankheit, veröffentlicht
nach einer Uunedierten Handſchrift und mit Anmerkungen verſehen
von Fr Lachévre, Paris, ampion 1908 Gr 8⁰ 268


